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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.05.1992

Index

32/06 Verkehrsteuern

Norm

ErbStG §13 Abs5;

Rechtssatz

Ein ausländischer Berechtigter iSd § 13 Abs 5 ErbStG ist jeder, der weder einen Wohnsitz noch seinen gewöhnlichen

Aufenthalt im Inland besitzt.
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